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Jn der Expedition des Couriers.

Der Conrier. Inſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der
Buchhandlung von H. Kirchner,
Univerfitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite-

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg.

V 20. Halle, Dienstag den 25. Januar 1848.
Hierzu eine Beilage.

Verhandlungen
des Vereinigten ſtändiſchen Ausſchuſſes zu Berlin

am 18. Januar 1848.
(Fortſetzung.)

Hatten die bisherigen Redner nur im Allgemeinen die
Geſchworenen als die beſte ſtrafrechtliche Form dargeſtellt,
ſo gab der preußiſche Abgeordnete von Donimierski der
Debatte dadurch eine neue Richtung, daß er es als hochſt
nothwendig erachtete, wenn die Verſammlung ſchon vor der
Berathung des Entwurfs ſich fur eine beſtimmte Prozeß-
form entſcheide und namentlich erkläre, daß das Strafge-
ſetz nur in der Bildung von Geſchwornengerichten ſeine rich
tige Anwendung finden kounne. Dabei unterwarf der Red-
ner die alte Kriminglordnung von 1805 und das Geſetz vom
17. Juli 1846, wodurch die frühere Beweistheorie, das
alte Jnquiſitions- und Relationsverfahren, aufgehoben wor-
den iſt, unter ſcharfe Beurtheilung und gelangte zu dem
Schluſſe: „Nach Aufhebung der Beweistheorie
im Strafprozeſſe wird die Einführung der Ge-
ſchworenen eine Nothwendigkeit. Man trägt, wie
es ſcheint, Bedenken, dieſes Inſtitut bei uns einzufuühren,
weil es keine hiſtoriſche Baſis hat vielmehr will man
durch das neue Verfahren den Uebergang dazu bilden. Mit
der ſtändiſchen Verfaſſung wenigſtens wird dieſes Jnſtitut im
vollſtändigen Einklange ſtehen, denn ſo wie jene dem Volke
eine Mitwirkung bei der Geſetzgebung einräumt, ſo dieſes
bei der Ausuübung des wichtigſten Theiles der Rechtspflege,
wo es das Leben die Freiheit und die Ehre der Untertha-
nen gilt. Neben der Städteordnung und andern Einrich-
tungen aus den Jahren von 1807 bis 1815 wird dieſes Jn-
ſtitut einen neuen Grundpfeiler bilden, auf welchem ſich ein
lebendigeres Rechtsbewußtſein und ein geſunder Staatsor-
organismus bei uns entwickeln wird. Dieſer Anſicht tra-
ten mehrere Deputirte, wie von Saucken, Neumann,
Camphauſen bei, mit dem Bemerken, daß die Verſamm-
lung bei Begutachtung des Entwurfs doch wiſſen muüſſe, in
welcher Form die einzelnen Beſtimmungen geltend gemacht
werden ſollten. Um dem möglichen Verdachte, als habe die

Abtheilung dieſe Prinzipienfrage uüber die Prozeßform unbe
achtet gelaſſen, auszuweichen erklärte der Referent Nau-
mann daß die Abtheilung dieſen Gegenſtand reiflichſt er
wogen, aber auch vorgezogen habe, die Frage: ob unter
Vorausſetzung einer beſtimmten Form das Kriminalgeſetz zu
berathen ſei, bis an den Schluß der Berathung vorzube-
halten weil man dann beſſer beurtheilen konne, ob das
materielle Recht, wie es vorliege, ein Verfahren vor Ge-
ſchworenen bedinge. Hierzu bemerkte der Juſtizminiſter
Uhden, daß eine Diskuſſion und Beſchlußnahme daruber,
ob Geſchworene oder das Geſetz vom 17. Juli 1846 eintre-
ten ſollen, durchaus nicht vorbereitet ſei. Wogegen
indeſſen Graf Schwerin an die Eroöffnungsrede des Land
tagskommiſſars erinnerte, in der die Erwartung ausgeſpro-
chen wird, daß in der nächſten Friſt das öffentliche und
muündliche Kriminalverfahren auch in den alten Provinzen
eingefuührt werden wurde. Endlich einigte ſich die Ver-
ſammlung zu dem Vorſchlage der Abtheilung, am Schluſſe
der Berathung uüber das Allgemeine zu verhandeln und auch
die Frage über die Prozeßform zu erledigen.

Hierauf ging der Ausſchuß zur Berathung des Geſetz
entwurfs ſelbſt uüber. Der 1lautet im Entwurfe: „die preu
ßiſchen Strafgeſetze ſind anzuwenden auf alle im
Jnlande begangenen Verbrechen, ohne Unter-
ſchied, ob dieſelben von preußiſchen Unterthanen
oder von Ausländern verübt ſind. Die Eroörterung
uüber dieſen Paragraphen bezog ſich einzig und allein auf die Art
ſeiner Faſſung. Die Abgeordneten v. Mylius, Camp-
hauſen, Grabow, v. Gaffron ſuchten zu beweiſen,
daß in dieſer Form und in dieſem Stile das Geſetz mehr
eine Anweiſung fur den Richter ſei, als eine Rechtsvor
ſchrift fur den Buürger. Denn dem Wortlaute nach be
deutet der Paragraph nichts anderes, als: Du Richter ſollſt,
wenn ein Verbrechen begangen worden iſt, die preußiſchen
Geſetze anwenden. Der Artikel ſollte aber einfach ſagen:
Die Verbrechen werden nach preußiſchen Geſetzen beſtraft.
Wende ſich der Geſetzgeber nur an den Richter, ſo könne
er auch glauben, allen Anforderungen entſprochen zu ha-
ben, wenn anzunehmen ſei, daß das, was er geſagt, fur
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den Richter verſtändlich ſei, und er ſtelle an ſich nicht die For
derung, daß es auch fur das Volk verſtändlich ſei. Auf dieſe
Verſtandlichkeit fur das Volk kommt es abers, ſagte Camp-
hauſen, ausſchließlich an, denn der innere Richter kann uns
nicht in allen Fällen darüber Auskunft geben, was ſtrafbar
ſei; es giebt viele Vergehen, die nur deshalb ſtrafbar ſind,
weil ſie das Geſetzbuch fur ſtrafbar erklärt hat. Noch we-
niger giebt der innere Richter Auskunft uüber den Grad der
Strafbarkeit; daruber muß der Bürger Belehrung im Ge-
ſetze ſuchen, und daß das Strafgeſetzbuch dieſe Belehrung

gebe, iſt ſeine wichtigſte Aufgabe.“ Abg. Camphauſen
ſtellte darauf den Antrag, die Verſammlung ſolle ein fur
allemal erklären, ob ſie eine Faſſung wuünſche, in welcher
das Geſetz dem Volke als Grundlage fur die Kenntniß der
Rechtmäßigkeit ſeiner Handlungen diene. Nach langerer

Diskuſſion zog aber der Abgeordnete ſeinen Antrag zuruck,
weil die Verſammlung auf den Vorſchlag der Abtheilung
entſchied, dieſe Frage am Schluſſe der Verhandlung wie
der aufzunehmen.

9. 2. lautet: „Eben ſo ſind die preußiſchen
Strafgeſetze anzuwenden auf die im Auslande
von preußiſchen Unterthanen begangenen Ver-
brechen. Wenn jedoch die im Auslande von ei-
nem preußiſchen Unterthan begangene Hand-
lung in den Geſetzen des Auslandes nicht mit
Strafe bedroht iſt, ſo ſoll das preußiſche Straf-
geſetz darauf nur dann angewendet werden,
wenn die Handlung entweder ein Verbrechen
gegen den preußiſchen Staat enthält, oder in
der Abſicht, das preußiſche Geſetz zu umgehen,
im Auslande vorgenommen worden iſt. Außer
dieſen beiden Fällen ſoll eine ſolche Handlung
ſtraflos bleiben.

Die Abtheilung ſchlug hierzu den Antrag vor: Das
preußiſche Strafgeſetz nicht blos in dem Falle fur anwend-
bar zu erklären, wenn die im Auslande von einem preußi-
ſchen Unterthan begangene Handlung ein Verbrechen gegen
den preußiſchen Staat enthält, ſondern auch in dem Falle,
wenn eine ſolche Handlung ein Verbrechen gegen einen
preußiſchen Unterthan enthält; dagegen die Beſtimmung,
wonach auch auf die in der Abſicht, das preußiſche Geſetz
zu umgehen, im Auslande vorgenommenen Handlungen
das preuß. Geſetz angewendet werden ſolle, fortzulaſſen.

Den Vorſchlag, daß ein im Auslande gegen einen
preuß. Unterthan von einem Preußen begangenes Verbre-
chen ſtrafbar ſei, nannte Abg. von Saucken einen un-
billigen und unausführbaren, der Juſtizminiſter von Sa-
vigny vertheidigte den Entwurf, Abg. Sperling trug
darauf an, daß in den Fallen, in welchen preuß. Unter-
thanen gegen auswärtige Staaten oder auswartige Unter
thanen Verbrechen verubt haben und die auswartige Geſetz
gebung mildere Strafe beſtimmt, dieſe Geſetzgebung ihnen
eben ſo zu ſtatten komme, als in dem Falle ganzlicher
Strafloſigkeit, wogegen der Regierungs -Kommiſſar Bi-
ſchoff erianerte, daß dieſer Antrag im Weſentlichen mit
den landrechtlichen Beſtimmungen uübereinkomme, die man
eben der praktiſchen Uebelſtände wegen verlaſſen wolle. Die
Referenten von Mylius und Naumann nahmen das
Abtheilungs Gutachten in Schutz und Camphauſen,
dem von Saucken u. a. beiſtimmten, trug darauf an,
daß das, was der Entwurf ein Verbrechen gegen den
Staat nenne, genauer bezeichnet und ſpecialiſirt werde. Erſagt:

Jch verſtehe nicht, was ein Verbrechen gegen den preu
ßiſchen Staat iſt, und wünſche, daß das Geſetz, da es einmal

für mich undeutlich iſt und für viele Andere wohl auch, ſo ge
faßt werde, daß Jedermann es verſtehen kann. Jch verſtehe
wohl, daß, wenn Jemand Hochverrath im Auslande begeht,
dies ein Verbrechen gegen den Staat iſt. Vielleicht würde man
es nicht zweifelhaft finden, daß die Verfertigung falſcher preu
ßiſcher Thaler im Auslande ein Verbrechen gegen den Staat ſei.
Ob aber der Agent einer Geſellſchaft zur Erleichterung der Aus-
wanderung, z. B. in Antwerpen oder in Havre, wenn er preu
ßiſche Unterthanen zur Auswanderung verleitet, ein Verbrechen
gegen den preußiſchen Staat begehe, iſt allerdings zweifelhaft.
Auch würde man zweifelhaft finden, ob ein Ausländer wegen
eines im Auslande geſchriebenen Buches eines Verbrechens ge
gen den preußiſchen Staat beſchuldigt werden könne. Jch wün-
ſche, daß das Geſetz ſich klar darüber ausſpreche, daß es bel-
ſpielsweiſe die Verletzung der Sicherheit des preußiſchen Staats
und Münz- Verbrechen bezeichne, oder daß irgend eine andere
beſtimmte Bezeichnung gegeben werde, woraus deutlich zu er-
kennen, was ein Verbrechen gegen den Staat ſei.

Nach einer langen Debatte kam es zur Abſtimmung,
und der erſte Vorſchlag der Abtheilung wurde mit 55 ge-
gen 40 Stimmen angenommen der Antrag derſelben mit
67 gegen 32 Stimmen verworfen. Beſchluß folgt.

Schweiz.
Bern, d. 18. Jan. Von Wallis iſt bis heute über

das Ergebniß der Abſtimmung vom 16. d. M. hinſichtlich
der Verfaſſung noch nichts bekannt. Jn Freiburg iſt die
Auflöſung und Reorganiſation des Militärs beſchloſſen wor-
den, ſonſt geht die Verfaſſungsreviſion ziemlich langſam,
und haben die entſchiedenen Liberalen mit der Aengſtlichkeit
vieler ſogenannten Liberalen mehr als mit den alten Geg-
nern zu kämpfen. Auch wirken äußere geiſtliche und welt-
liche Hemmniſſe bedeutend ein. Noch iſt fur Morgen
keine Sitzung der Tagſatzung angeſagt. Eine noch zu lo
ſende Aufgabe derſelben dürfte die vielfach in Anregung ge-
brachte Beſtrafung der des Hochverraths an der Eidgenoſ-
ſenſchaft ſchuldigen Beamten der Sonderbundskantone ſein,
welche ſich bei aller Milde wenigſtens auf Unfahigkeitser-
klärung zu Bekleidung eidgenöſſiſcher oder kantonaler Be
amtungen auf eine Reihe von Jahren erſtrecken müßte. Jm
Berner Großen Rathe iſt bezuglich der Berner Kantons an
gehörigen bereits ein ſolcher Antrag geſtellt.

VBern, d. 18. Jan. Seit letztem Freitag war keine
Sitzung der Tagſatzung. Der einzige intereſſante Zwiſchen-
fall iſt ein dem Praſidenten der Tagſatzung uberreichtes
Memorjial von Sir Stratford Canning, der auf freund
ſchaftliche Weiſe allgemeine Amneſtie und vorſichtige Be-
handlung der Bundesreviſionsfrage empfiehlt, und nament
lich darauf aufmerkſam macht, daß das entſchiedene Ueberge-
wicht einer Partei in der Schweiz weder von Dauer ſei,
noch das Glück des Landes begrunden könne.

Der Kölniſchen Zeitung* meldet ein Correſpondent
aus Berlin vom 17. Januar: Es ſind die letzten wichti-
gen Nachrichten über die Schwetizerfrage aus beſter Quelle
eingegangen. Vorgeſtern kam ein Kurier durch Berlin, der
die definitive Genehmigung des Fürſten v. Metternich brachte
fur die Abänderungen, welche der Entwurf der Collectiv-
note in Paris erfahren hatte. Die Konferenz in Paris
wird als geſchloſſen betrachtet; ja, im Gegenſatze zu einer
frühern Anſicht glaubt man feſt, daß es aufgegeben wor-
den ſei, die Note in Paris von den Herren v. Radowitz
und Colloredo unterzeichnen zu laſſen. Dieſe Herren wur
den im Gegentheile zurüücktreten und die Agenten der drei
Kabinette in Bern den Auftrag erhalten, das Memoran-
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dum dort, in Bern mit ihrer Unterſchrift zu verſehen und
dem Vororte zu uübergeben. Man ſieht einer Antwort des
Vororts entgegen.

Jtalien.
Neapel, d. 6. Januar. Man hat ſich fur die Re

formen, welche immer und immer nicht kommen wollen,
einen neuen Termin geſetzt: am 12. Januar, dem Ferdi-
nandstage, ſchmeichelt ſich die öffentliche Meinung, würden
ſie publicirt werden. Man erwartet nichts weniger als
Freigebung der Gemeinde-Verwaltung, eine Staatsconſulta
mit berathender Stimme, Verantwortlichkeit der Mini-
ſter 2c. 2c. nach den organiſchen Geſetzen von 1816. Der
Ferdinandstag wird ſicherlich am 12. Januar kommen, die
Reformen aber wohl erſt an den griechiſchen Kalenden.
500 Burger der Hauptſtadt haben einen öffentlichen Proteſt
unterzeichnet und angeſchlagen, worin ſie erklären daß ſie
die Urheber der Ausrufungen und Vorfalle vom 14. De-
cember ſeien, daß deshalb die Gefangenhaltung der Weni-
gen, welche der Polizei in die Hände gefallen, eine Unge-
rechtigkeit ſei und daß man billigerweiſe alle Jene einker-
kern muüſſe, welche ſich des Verbrechens ſchuldig gemacht,
das Wohl des Vaterlandes zu fordern.

Turin, d. 12. Januar. Geſtern iſt eine königl. Or-
donnanz erſchienen, wonach das Kontingent vom Jahre
1826, welches durch das vom Jahre 1827 erſetzt werden
ſollte, unter den Waffen bleibt. Von 1825 iſt das ganze
Kontingent Jafanterie, vom Kontingente von 1824 die Ar
tillerie aufgerufen, desgleichen ſind alle beurlaubten Offi-
ziere und Unteroffiziere einberufen, und alle feſten Platze
ſollen in Vertheidigungszuſtand geſetzt werden. Die Ver-
öffentlichung dieſes Befehls hat großes Aufſehen gemacht.
dach Genug iſt heute eine Batterie aufgebrochen; das Re-

giment Aoſta und das der Koönigin ſollen ebenfalls dahin
abmarſchiren; auch verſichert man, daß die beiden Regi-
menter, welche in Aleſſandria und in Caſal liegen dieſelbe
Beſtimmung haben. Einige behaupten, dieſe Truppenbe-
wegungen hätten ſtatt, wegen der Unruhen in Livorno;
andere, „um dem Papſte und dem Großherzog von Tos-
cang zu Hülfe zu kommen.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 13. Januar. Die Blatter beſchäftigen

ſich noch immer mit dem Schreiben des Herzogs von Wel-
lington über die Landesvertheidigung gegen die etwaige Lan-
dung eines franzöſiſchen Heeres. Die „Times“ verwarf die
Vorſchläge des Herzogs entſchieden und beſchwichtigte die
Beſorgniſſe; der „Globe“ hält dagegen in einem neuen Ar-
tikel einen Handſtreich nicht fur unmöglich und verweiſt auf
das Schreiben des Prinzen von Joinville; der Frankreich
immer geneigte toryiſtiſche „Standard“ endlich findet, daß
die Vorſchläge des Herzogs von Wellington jedenfalls einen
unnöthigen Koſten-Aufwand mit ſich führen wuürden, und
daß durch Ausfuhrung der ſo lange ſchon projektirten Zu-
fluchthaäfen in Dover, Shoreham und Portland und Be-
reithaltung einer Anzahl von Dampfſchiffen zum Kreuzen
an der Kuſte ſowohl die Kuſten, als die im Kanal befind
lichen Handelsſchiffe, gegen einen möglichen Ueberfall der
Franzoſen viel beſſer geſichert ſein wurden, als durch die
Organiſirung einer Miliz von 150,000 Mann im permanen-
ten Dienſte, welche, wenn man den Mann auch nur zu
40 Pfd. Sterl. jährlich berechnete, dem Staate alljährlich
6 Mill. Pfd. Sterl. koſten, während man fur 5 Millionen
die erwähnten drei Häfen und fur 2 Millionen 20 zu dem
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f Kreuzen an der Küſte brauchbare und Jahre lang dienſt-
taugliche Dampfſchiffe würde bauen alſo mit 7 Millionen
auf lange Zeit hinaus daſſelbe wurde leiſten können, wozu
nach dem Wellingtonſchen Plane durch Aufbietung der Mi-
liz allein innerhalb zweier Jahre ein Koſten -Aufwand von
12 Millionen erfordert werden wurde.

Der Hampden-Streit iſt noch nicht zu Ende. Bekannt-
lich weigerte ſich der General Vicar des Erzbiſchofs von
Canterbury, auf die Einſprüche einzugehen, welche gegen
Dr. Hampden öffentlich erhoben wurden und konfirmirte
ohne Weiteres den gewählten Biſchof, dem Patente der
Krone gehorſam. Es iſt nun bei dem Gerichtshofe der
Queens-Bench, welcher die allgemeine Kontrole uber alle
offentliche Beamte des Konigreichs nach dem Writ „Man-
damus“ hat, ein Geſuch eingebracht worden, den General
Vikar zu zwingen, ſeine Zurückweiſung der Einſpruchthuen
den zu rechtfertigen oder die Konfirmation des Biſchofs zu
annulliren. Dieſes Geſuch iſt von dem Gerichtshofe ange
nommen worden, und folglich wird die legale Frage der
Befugniß, ſolche Einſpruche gegen einen Biſchof zu erhe
ben, nach kanoniſchem Rechte vollſtändig erörtert und rich
terlich entſchieden werden. Der Streit wird ſonach mit
aller ſeiner Leidenſchaftlichkeit noch einige Wochen länger
dauern.

Die Regierung hat die offizielle Meldung erhalten, daß
das Sanitäts Amt von Neapel das ganze vereinigte Kö
nigreich England Schottland und Jrland unter Quaran-
taine geſtellt hat, weil im verfloſſenen November zwei
Falle der aſiatiſchen Cholera in London vorgekommen ſeien.
Demzufolge ſollen keine Schiffe im Hafen von Negpel zu-
gelaſſen werden welche ſeit dem 3. December den Hafen
von London verlaſſen haben, und die Schiffe aus den ubri-
gen Häfen des Koönigreichs ſollen 14 bis 21 Tage in Qua-
rantaine liegen. „Man hofft“, ſchreibt die „Times“, „daß
Lord Palmerſton keine Zeit verlieren wird, gegen eine ſo
unmotivirte und nachtheilige Maßregel die geeigneten Schritte
zu thun. Es ſind allerdings zwei Fälle vorgekommen, wo
bei ſich Symptome der aſiatiſchen Cholexa zeigten, dieſe
Fälle blieben jedoch durchaus iſolirt, und von Anſteckung
oder gar von Epidemie war keine Spur. Dies iſt jedoch
nicht das erſte Mal, daß wir uns uüber das neagpolitaniſche
Sanitäts-Amt zu beklagen haben. Vor einigen Jahren
wurden wer weiß wie viele britiſche Häfen unter denſelben
Bann gelegt, weil eine Zeitung berichtet hatte, daß der
Typhus in Glasgow herrſche. Die Urſache dieſer ſeltſamen
Maßregeln ſoll in der perſönlichen Habſucht einiger Beam-
ten liegen Andere bringen ſie mit politiſcher Beſorgniß in
Verbindung.

Vermiſchtes.
Jn der Vorſtadt St. Denis in Paris hat ſich am

17. Januar in der Gießeret des Hrn. Cavöé ein ſchreckliches
Unglück ereignet. Jm Augenblick, wo vierzigtauſend Kilogr.
Erz in höchſter Gluth ſchmolzen, ſprang der Ofen plotzlich
an einer Seite und das Erz ſturzte wie ein Lavaſtrom durch
die weite Oeffung. Von den anweſenden Arbeltern konnten
ſich acht nicht ſchnell genug retten. Das Erz erreichte ſie
bis an die Knoöchel und eine Ablöſung der Beine wird lei
der bei allen acht unerläßlich werden.
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Franz Laage in

Kundmachung und Empfehlung.

G olberer“s Galvano-electrische
)Rhenumatismus Ketten

à Stück mit Gebrauchs- Anweiſung 1 ſtärkere 1 J 1I5 I
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Hierdurch gebe ich mir die Ehre, ganz ergebenſt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, wie ich nunmehr auch bei Herrn

Halle
ein Depot meiner Rheumatismus- Ketten errichtet und denſelben inaden Stand geſetzt habe, zu den Fabrikpreiſen zu ver-

J. T. Goldherger in Tarnowitz, im Oberschles. Berghbezirk.

Fabrik von galvano-electriſchen Apparaten.

Mit Bezug auf vorſtehende Anzeige des Herrn J. T. Goldberger in Tarnowitzz empfehle ich dieſe Rheumatismus-
wie bei mir eine Anzahl Atteſte glaubwürdiger Perſonen, dieKetten zur geneigten Abnahme, und bemerke höflichſt,

ſämmtlich die ſchnelle, ja oft wunderbare Wirkſamkeit und Heilkraft dieſer Galvaniſchen Ketten bekunden, zur geneigten Durch
ſicht ausliegen. Franz Laage, alleiniger Depoſitair fur Halle und Umgegend.

Klausſtraße Nr. 935 im frühern Lokale des Herrn C. Mertens.

Höchſt wichtige Schrift für alles Grundbeſitzer.
Bei F. Kuhnt in Eisleben iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen zu

haben, in Halle in der Schwetſchke'ſchen Sort. Buchhandlung
Matthes, Vermeſſungs Reviſor: Wie kann jeder Grundbeſitzer

ohne alle Vorkenntniſſe und ohne koſtſpielige Apparate ſich
in wenigen Stunden in den Stand ſetzen, den Flächen-Jn-
halt ſeiner Grundſtücke mit Zuverläſſigkeit ſelbſt zu finden?
Eine kurze, leichtfaßliche, auf die einfachſten Principien begründete Meſſungs
Methode, um den Flächen-Jnhalt der Grundſtücke zu ermitteln, nebſt Entwicke
lung der dazu erforderlichen Rechnungsarten und geometriſchen Lehrſätze. Ein
nothwendiges Handbüchlein für jeden Grundbeſitzer, für alle Ortsſchulzen, ſowie
auch als Leitfaden für alle Volksſchullehrer, welche ihren Unterricht auf dieſen
jetzt ſo nöthigen Zweig des Wiſſens ausdehnen wollen. Mit 2 Figurentafeln.
Preis 15 Ngr.

A. F. Bilag,
Steinſtraße Nr. 181, neben den Herren Brunzlow CzSohn,

empfiehlt ſein komplett aſſortirtes Leinwand- und Hand-
tücher, Bettzeuge, ſo wie wollene und baumwollene Kleiderſtoffe
zu den billigſten Preiſen.

Von der Metallbuchſtaben- Fabrik von F. Warm K Comp.
in Berlin, deren Buchſtaben ſich vorzüglich zu Firmen, Haus-
und Zimmernummern und jeder Art Aushängeſchildern u. ſ. w.
eignen, hat Agentur F. A. Spieß in Halle.

Mein Perſonenwagen geht täglich von Den 2. Februar komme ich mit ei-
hier aus dem goldnen Hirſch nach Eis-
leben, und von Eisleben früh Morgens
nach Halle. Krumbach.

nem Transport däniſcher Pferde in
Bornſtedt an.

Nohr, Pferdehändler.

Gebauerſche Buchdruckevrei.
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Ein tüchtiger und geſchickter Glaſermei-
ſter fehlt in einer lebhaften verkehrreichen
Stadt derſelbe würde mit einigen hundert
Thalern Vermögen ein gutes Geſchäft
durchführen können. Mittelſt Abgabe der
Adreſſe v. V. franco bei der Expedition des
Couriers ſoll das Nähere erfolgen.

Liquenre, Aquavite (abgezogene
Branntweine), Spiritus und gerei-
nigte Branntweine (Korn) werden
in bekannter Güte jetzt zu bedeutend her-
abgeſetzten Preiſen verkauft in der Deſtilla-

tion bei W. Fürſtenberg.
Ein Handlungs-Etabliſſement

wird in einem großen wohlhabenden, über
600 Seelen haltenden und von der näch-
ſten Stadt einige Stunden entfernten
Dorfe gewünſcht.

Bemittelte und qualificirte Reflectanten
wollen ihre Offerten mit der Chiffre A.
No. 11. bezeichnet in der Expedition des
Couriers franco abgeben.

Stadttheater.
Dienstag den 25. Januar: Die Jäger,

Schauſpiel in 5 Akten von A. W. Jff
land.

Da ich dieſes alte gute Stück zu meinem
Benefiz gewählt habe, ſo bin ich der feſten
Ueberzeugung, den Wünſchen eines geehr-
ten Publikums zu genügen, und bitte um
gütige Theilnahme. Louis Klotz.
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Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Dienstag, den 25. Januar 1848,

Deutſehland.
A Berlin, d. 22. Januar. Der ſtändiſche Ausſchuß

hat ſeine Sitzungen auf zwei Tage geſchloſſen, und wird
ſie erſt am Montag nächſter Woche wieder aufnehmen. Wie
man erfährt, hat es erforderlich geſchienen, die Abtheilung
mit dem Geſetzgebungsminiſterium uber einige Differenz-
punkte im Strafgeſetzentwurf in erneute Berathung treten
zu laſſen ehe man in der Plenardiskuſſion fortfahre. Dazu
ſind die beiden Tage beſtimmt. Die Todesſtrafe iſt von
dem Ausſchuß mit 63 gegen 34 Stimmen als zur Zeit noch
unentbehrlich anerkannt, dagegen hat man die Schaärfung
(Abhauen der Hand nach der Hinrichtung und Ausſtellen
des Kopfes) mit allen gegen zwei weſtphaliſche Stimmen
verworfen. Zur Execution ſoll kunftighin nur das Fall-
beil dienen jedoch keine Oeffentlichkeit derſelben mehr ſtatt-
finden.

Nach einer Nachricht der Aachener Zeitung aus der
Provinz Sachſen vom 11. Januar beftätigen Briefe
aus dem Anhaltiſchen die Nachricht, daß die geſammte
Ritterſchaft daſelbſt die Verleihung einer landſtändiſchen
Verfaſſung beantragt hat. Die Vorſtellung der Koöthener
ſoll beſonders energiſch abgefaßt ſein.

Crefeld, d. 17. Januar. Der Ober- Präſident der
Rheinprovinz Hr. Eichmann, hat der hieſigen Handels-
kammer auf ihre Eingabe um zollfreie Einfuhr von Ge-
treide und Reis die Beſcheidung gegeben, es ſeien zuver
läſſige Nachrichten uber die Ergebniſſe der vorjährigen Ernte
in allen Theilen der Rheinprovinz nunmehr eingegangen
und dieſe lauteten ſo gunſtig, daß ein Mangel oder eine
Theurung der unentbehrlichen Lebensmittel bis zur nächſten
Ernte nicht zu beſorgen ſei; es ſeien bereits im Laufe des
letztverfloſſenen Monates die Preiſe des Getreides gewichen,
ſo daß dieſelben nunmehr den Durchſchnittspreiſen gewohn-
licher Jahre nahe kämen. Unter dieſen Umſtänden werde
mit einem Antrage auf zeitweiſe Freigebung von Getreide
und Reis nicht durchzudringen ſein. Ob unabhängig von
den Zeitverhältniſſen aus finanziellen und ſtaatswirthſchaft-
lichen Gründen eine dauernde Ermäßigung des Eingangs-
zolles von Reis ſich empfehle, ſei eine Frage, deren ernſt-
liche Erwägung ohne Zweifel bei den in dieſem Jahre.
Statt findenden Berathungen uüber den Zolltarif Statt fin-
den werde.

München, d. 15. Januar. Die „Muünchn. pol. Ztg.
ſieht ſich aus guter Quelle in den Stand geſetzt, die
Hauptgrundzuge der zwiſchen der paäpſtlichen Kurie und dem
kaiſerl. ruſſ. Gouvernement getroffenen kirchlichen Ueberein-
kunft mitzutheilen. Dieſelben lauten:

»Jn Zukunft wird Rußland ſieben katholiſche Diöceſen er
halten: Mohilew (Erzbisthum), Wilna, Balſch, Minsk,
Lantzk, Zitamir, Kaminiek und Cherſon. Dieſe letztere Diö-
ceſe wird neu gegründet und dotirt von der Regierung, und
erſtreckt ſich bis Beſſarabien, Tauris und den Kaukaſfus. Eine
Circumſcriptions Bulle wird die Grenzen dieſer Diöceſen be der Hälfte der Schulden üübernommen;

ſtimmen, indem ſie die zu jeder gehörigen Pfarreien aufnimmt.
Der Biſchof der neuen Diöceſe Cherſon genießt eine Rente von
4500 Silberrubeln. Das Kapitel beſteht aus 9 Kanonikern,
von denen 2 Dignitarien ſind; das Diöceſan-Seminar mit 20
Zöglingen wird auf Regierungskoſten unterhalten. Die Bi-
ſchöfe und Suffraganen, ſowohl in Rußland als in Polen, wer
den nur nach jedesmal vorhergehender Uebereinkunft zwiſchen
dem kaiſerl. Gouvernement und dem päpſtlichen Stuhle ernannt,
wonach ihnen der Papſt die kanoniſche Einſetzung ertheilen wird.
Die Leitung der geiſtlichen Angelegenheiten iſt ganz dem Bi-
ſchof überlaſſen; doch muß von demſelben in wichtigeren Ge
genſtänden wie z. B. Eheſachen, Streitigkeiten über Kirchen
eigenthum 2c. 2c. das Diöceſan Konſiſtorium vorher mit bera-
thender Stimme gehört werden. Die Mitglieder des Konſiſto-
riums ſind Geiſtliche, die vom Biſchof mit Zuſtimmung der
Regierung hierzu ernannt werden. Unterricht, Lehre und Dis
ciplin in den Seminarien werden nach den Vorſchriften des Kir-
chenraths von Trient der Leitung und Aufſicht des Biſchofs
untergegeben. Vor der Ernennung eines Rektors, Profeſſors
oder Lehrers hat ſich derſelbe jedoch zu vergewiſſern, ob die Re
gierung in weltlicher Beziehung keine Einwendung dagegen er-
hebe. Der Erzbiſchof von Mohilew hat ungefähr dieſelben Vor
rechte. Die Pfarrer werden vom Biſchof mit Zuſtimmung der
Regierung vorbehaltlich der Patronatsrechte und nach vorgän-
gigem Examen ernannt. Was die Kirchen anbelangt, ſo wer
den dieſe von den Gemeinden freiwillig hergeſtellt; die Regie-
rung giebt aber die Hoffnung, Beiträge zu leiſten und die Pfar-
reien nach Bedürfniß zu vermehren. Nach gegenſeitiger Rati-
fikation wird ohne Verzug zur Ernennung der Biſchöfe geſchrit-
ten werden.

Vom bairiſchen Miniſterium des Jnnern iſt ein Er
laß an alle Polizeibehörden ergangen, wonach den aus der
Schweiz gefluchteten Jeſuiten und ihrem etwanigen Ge-
folge im ganzen Gebiete des Königreichs ein den Zeitraum
von wenigen Tagen uüberſchreitender Aufenthalt nicht geſtat
tet werden darf, eintretende Krankheitsfälle ausgenommen.
Der Katholik theilt den Miniſterialbefehl, an deſſen
Schluſſe die untern Behörden aufgefordert werden, zu be-
richten ob ſolche aus der Schweiz gefluchtete Jeſuiten nach
Baiern ſich zuruckgezogen, in welcher Zahl und wo ſie ſich
aufhalten, dann, wann ſie das Konigreich verlaſſen haben,
in ſeinem Wortlaute mit.

Kaſſel, d. 19. Januar. Die Vermuthung daß
die Verfaſſungs-Aenderungs-Commiſſion aufgeloöſet ſei, iſt
nicht gegruündet. Es ſoll ſich ſogar um eine Verſtärkung
derſelben gehandelt haben, welche aber doch höchſten Orts
nicht genehm befunden worden wäre.

Karlsruhe, d. 19. Jan. Die Commiſſion der zwei
ten Kammer, welche zur Begutachtung des Vorſchlages der
Regierung, die Unterſtützung der drei Fabriken betreffend,
niedergeſetzt war, hat ihre Berathungen beendigt. Der
Antrag der Majorität empfiehlt, wie verlautet, den Vor
ſchlag der Regierung mit folgenden Abänderungen zur An
nahme: 1) Die Garantie wird nur fur die Zinſen von

2) Die Zinſen



von dieſer Hälfte werden durchgängig mit vier Procent
auf acht Jahre garantirt. Die Minorität ſoll gegen jede
Unterſtützung und nur eventuell fur einen Vorſchuß aus
dem Grundſtock gegen genugende Sicherheit geſtimmt ha-
ben. Der Majoritätsbericht, vielleicht auch ein Minoritäts-
bericht, wird voraus gedruckt. Die Verhandlung iſt
öffentlich.

Frankreich.
Paris, d. 18. Januar. Jn der heutigen Sitzung der

Pairskammer bot die Abſtimmung über die Geſammtadreſſe
folgendes Reſultat: Zahl der Stimmenden 167, dafur 144,
dagegen 23.

Jn der Deputirtenkammer haben ſich ſchon vier De-
putirte gegen die Adreſſe einſchreiben laſſen, darunter Du
vergier de Hauranne.

Die Geſundheit des Königs giebt keinen Grund zu Be-
ſorgniſſen mehr. Seit dem Tode ſeiner Schweſter hatte
der Monarch in größerer Zuruckgezogenheit Troſt geſucht.
Daher das von Boörſenmännern ausgebeutete grundloſe Ge-
rucht. Se. Majeſtät hat heute mit dem Miniſter der aus-
wärtigen und mit dem Minlſter der innern Angelegenhei-
ten gearbeitet.

Die Union monarchique will wiſſen, Lord Palmer
ſton habe Anfangs dieſes Jahres eine Note an den Fuür-
ſten von Metternich gerichtet, um wegen der Vermehrung
der öſterreichiſchen Truppen in der Lombardei und wegen
der Beſetzung Parmas und Modenas Erklärungen zu ver-
langen. Auch den andern Großmächten, ſo wie den Re-
gierungen in Turin und Florenz ſei die engliſche Note mit-
getheilt worden.

Der Courrier frangçais behauptet, gut unterrichtet
zu ſein, wenn er hinter den häufigen Beſuchen des Her
zogs von Nemours bei dem Grafen Molöé eine geheime Mi-
niſterkriſis vermuthete. Graf Molé ſoll den ihm hochſten
Orts eventuell gemachten Antrag, ein Miniſterium zu bil-
den, deshalb abgelehnt haben, weil er die politiſche
Lage Frankreichs zu bedenklich findet.

Jm Gegenſatze zur geſtrigen Verſicherung der De
bats“, verſichert heute die „Sentinelle des Pyrénées“, daß
Abd-el-Kader keineswegs mit ſeiner Behandlung zufrieden
ſei, ſondern ſich über Strenge beklagt habe. Ein Blatt
des Jndredepartement läßt ihn nach Schloß Villedieu uber
ſiedeln, das die Regierung von Herrn Maſſon gekauft habe
und fürſtlich meubliren laſſe. Der „Preſſes wird ſogar aus
Tanger geſchrieben, daß BenDrix vergiftet worden und
Abd-el-Kader zu ſeinem Amtsnachfolger beim Kaiſer Abd-
errhaman beſtimmt geweſen ſei. Darum habe in Fez gro-
ße Trauer geherrſcht, als man den ſiegreichen Ausgang des
Kampfes an der Moulaia und die Unterwerfung des Emirs
erfahren.

Der Vicekönig von Egypten ſoll erklärt haben, daß er
Abd-el-Kader in ſeinen Staaten nicht aufnehmen wolle. Es
geht das Gerücht, man werde den Emir nach der Kolonie
am Senegal bringen. Er laßt ſich zu ſeiner Zerſtreuung
durch ſeinen Dolmetſcher Rouſſeau die Geſchichte der Feld-
zuge Napoleons in Egypten uberſetzen.

Eiſenbahnen.
Stettin, d. 20. Januar. Heute früh gegen 3 Uhr

iſt der über 300 Fuß lange neue Waarenſchuppen der Star
gard Poſener Eiſenbahn Geſellſchaft mit ſämmtlichen darin be
findlichen Waaren deren Werth das Gerücht auf 50,000 Rthlr.

t m e3 a e e n 4e

ehe
e

angiebt, bis auf den Grund niedergebrannt. Der Schuppen
ſelbſt ſoll, man ſagt zum Theil bei der hiefigen ſtädtiſchen
Feuer Societät, verſichert ſein, ob auch die Waaren, iſt zur
Zeit noch nicht mit Gewißheit bekannt. Eben ſo läßt ſich über
die Urſachen der Entſtehung des Feuers noch nichts Beſtimmtes
angeben. Von Glück darf man aber ſagen, daß der nur in
kurzer Entfernung von jenem ſtehende Waarenſchuppen der Ber
lin-Stettiner Eiſenbahn-Geſellſchaft, obſchon von den Flammen
ſchwer bedroht gerettet worden iſt.

Saarbrücken, d. 15. Januar. Das neue Jahr
bringt uns endlich den Anfang der Eiſenbahn von der baieri-
ſchen Gränze bei Bexbach nach der franzöſiſchen Gränze in der
Richtung auf Forbach. Dieſelbe wird auf Koſten des Staates
ausgeführt. Für den Bau iſt eine beſondere Behörde, eine
königliche Kommiſſion für den Bau der Saarbrücker Eiſenbahn,
eingeſetzt worden, welche dem königlichen Finanz- Miniſterium
unmittelbar untergeordnet iſt. Der Bau ſelbſt wird unverzüg-
lich an den beiden Endpunkten der Bahn beginnen. Jn den
Nachbarſtaaten ſind die Bahnen, welche die ſaarbrücker Bahn
zu verbinden beſtimmt iſt in Baiern die Bahn von Bex
bach über Homburg, Kaiſerslautern, Neuſtadt nach Ludwigs-
hafen und Speyer in Frankreich von Fordach über St. Avold,
Metz nach Frouard, wo ſie ſich der Paris-Straßburger Bahn
anſchließt bereits weit vorgerückt und ſehen ihrer Vollendung
ſchon im nächſten Jahre entgegen. Hieraus ergiebt ſich eines-
theils die Wichtigkeit der Saarbrücker Bahn, welche ein Glied
in der Linie von Paris nach Mannheim und Frankfurt a. M.
bildet, anderentheils die Dringlichkeit, dieſen Theil einer ſo be
deutenden Verbindung raſch ſeinem Ziele entgegen zu führen.
Die bedeutenden Kohlengruben in unſerer Nähe werden dieſen
Bahnen, mit denen ſie in unmittelbare Verbindung kommen,
große Transportmengen und den Gegenden, welche ſie durch
ſchneiden der Pfalz und Lothringen billiges Brennmate-
rial liefern. Wir aber ſehen einer großartigen Entwickelung des
Kohlenbaues und der darauf begründeten Jnduſtrie in der Eiſen
und Glasbereitung entgegen. Unſere Bahnſtrecke, welche am
Bildſtock die Waſſerſcheide zwiſchen Saar und Blies überſchrei
tet und hier einen Tunnell erhalten wird, gehört zu den ſchwie-
rigen und koſtſpieligen, denn die Anſchläge für die Hauptſtrecke
und für die Zweige nach den Kohlengruben, zuſammen eine
Länge von etwa ſünf und einer halben Meile, belaufen ſich auf
etwas mehr als drei Millionen Thaler. Die techniſche Aus-
führung iſt dem Bau Jnſpektor Hähner übertragen, und für
die Sicherheit des ganzen Unternehmens bürgt der Geheime
Bergrath Sello, der ſeit mehr als dreißig Jahren die Direktion
der hieſigen Kohlengruben führt und zum Vorſtande der Kom
miſſion erwählt worden iſt.

Paris, d. 15. Januar. Am 9. Januar iſt die
Eiſenbahn von Avignon nach Marſeille dem Verkehr übergeben
worden.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Nordhauſen den 22. Januar.

Weizen 2 X bis 2 10Roggen 1 16 1 22Gerſte 1 12 1 186Hafer 26 1 1Rüböl, der Centner 13
Leinöl, der Centner 12

Magdeburg den 22. Januar. (Nach Wispeln.)

Weizen 49 561 Gerſte 37 40Roggen 42 45 Hafer 24 27
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j Berlin. Hr. Kaufm. Knoch a. Magdeburg. Hr. Fabrik. Hame derer i S derr de zen e t Hr. r r a. Willerſtedt.
x ngliſcher Hof tie Hrrn. Kaufl. eier a. Nordheim, Stroh-am 24. Januar Morgens 8 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll. an a Biere Schumann a. Erfurt. Hr. er Jean

Straßburg. Hr. Staatsſekr. Baron v. Francois m. Gem. a. PaWaſſerſtand der Elbe bei Magd eburg ris. Die Hrrn. Partik. Liebenau a. Wien, Karlemann a. Ster-
am 23. Januar: 16 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 23. bis 24. Januar.

Jm Kronprinzen Hr. Geh. Bergrath v. Carnall a. Berlin. Hr-
Hr. Baron v. Blei ag-

Weſtphalen. Die Hrrn. Kaufl. Kruger a. Duſſeldorf, Frank a.
Hechingen, Lohmann a. Danzig, Koch a. Hanau.

Hr. Dr. jur. u. FinanzProkur. Pfotenhauer a.
Wermsdorf. Die Hrrn. Kaufl. Hopf a. Eilenburg, Luſt a. Rad-
witz, Krüger a. Weißenfels, Schmidt a. Eisleben, Schatz a.
Nürnberg, Meyer a. Bernburg Dietrich a. Meiſſen.

Goldnen Ning: Hr. Chemiker Tornau u. Hr. Kaufm. Hartig a.

Rittergutsbeſ. v. Raniſch a. Königsberg.

Stadt Zürich

tin.

Schwarzen Bär

Goldne Kugel:

Zur Eiſenbahn
Berlin.

n. Hr. General-Conſul Wandsbeck a. Hamburg. Hr. Dr. phil.
Fiſcher a. Hildesheim.

Goldnen Löwen Hr. Dr. med. Hake a. Leipzig. Hr. Oberforſter
Schönhardt a. Poſen.
Hrrn. Kaufl. Schumacher a. Elberfeld, Winker a. Halberſtadt.

Hr. Refer. Dallach a. Halberſtadt. Die

Die Hrrn. Kaufl. Pfabe a. Berlin, Schallain
a. Hildesheim. Hr. Rentier Ottermann a. Haag. Hr. Konditor
Kautzſch a. Magdeburg.

Hr. Getreidehändler Rauſch a. Bernsdorf. Die
Hrrn. Forſtbeamten Jungmann u. Trappe a. Coblenz.
Hrrn. Kaufi. Kratze a. Leipzig, Heſel, Leidhardt, Arnhold u.
Rindger a. Magdevurg.

Die

Hr. Oberprediger Kuhl a. Stettin.
Die Hrrn. Kaufl. Senau u. Colle a. Mainz,

Sattler a. Berlin. Die Hrrn. Fabrik. Waldenau u. Vibbes a.
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Bekanntmachungen.

DBeffentliche Bekanntmachung.
Folgende Documente ſind angeblich ver-

loren gegangen:
1) Der vom Königl. Gerichtsamte Schaaf-

ſtädt, dem Amtmann Manny er-
theilte Recognitionsſchein vom 21. Mai
1832 über 300 Thlr. rückſtändige, nach
jährlicher Kündigung zahlbare und
mit 5 Prozent verzinsliche Kaufgelder
aus dem mit dem Schuhmachermeiſter
Johann Friedrich Planert zu

abgeſchloſſenenOberteutſchenthal
Kaufe vom 8. Juni 1831, ausgefer-
tigt den 21. Mai 1832, welche Forde-
rung auf 1 Viertellandes Feld in Ober-
und Unterteutſchenthaler Flur beſtehend
aus 61 Ackern, eingetragen werden
ſolte

2) die Correal-Obligation des Meiſters
Johann Chriſtoph Künzel und
ſeiner Ehefrau, Roſine Marie, geb.
Winkler, d. d. Merſeburg, 23.
Juli 1818, mit Hypothekenſcheine des
Königl. Landgerichts Halle, vom 20.
Januar 1831 über 16 Thlr. 19 Sgr.
2 Pf. oder 16 Thlr. 15 gGr. 38/, Pf.
Preuß. Courant an die Kinder erſter

Ehe des Meiſters Johann Chriſtoph
Künzel zu Merſeburg, bei Mün-
digkeit der Kinder, bis dahin ohne Zin-
ſen zahlbar, auf dem früher Künzel-
ſchen, jetzt Häring'ſchen Hauſe Nr.
870 Merſeburg, Rubr. III. Nr. 1
eingetragen

3) das Merſeburger Sparkaſſenbuch
Nr. 3767, ausgeſtellt auf Meiſter Chri-
ſtoph Kittler aus Krakau, ultimi
1846 über 412 Thlr. 5 Sgr. lautend;

4) das 2te Exemplar des Kaufocontracts
d. d. Schkeuditz 21. December 1832
mit Hypothekenſchein der Königl Ge-
richts-Commiſſion Schkeuditz, vom

6) das 2te Exemplar

21. Januar 1833 als Activ Docu-
ment über 25 Thlr. Forderung der Jo-
hanne Friederike Emilie Bräu-
tigam, bei ihrer Verheirathung oder
Volljährigkeit zahlbar, auf dem Bräu-
tig am'ſchen Hauſe Nr. 84 Schkeu-
ditz Rubr. III. Nr. 1 eingetragen;

5) die Obligation des Tiſchlermeiſters Au
guſt Prößdorf und ſeiner Ehefrau,
Chriſtiane Erdmuthe geb. Schrö-
der, d. d. Eisdorf 25. März 1838
mit Hypothekenſchein der Königl. Ge-
richts- Commiſſion Lützen, vom 29.
März 1838 über 200 Thlr. Darlehn
der Ortsarmen Kaſſe zu Eisdorf,
auf dem Gute Nr. 24. Eisdorf
Rubr. III. Nr. 2 und einem walzenden
Grundſtücke sub Nr. 110 des Flur-
buchs von Eisdorf eingetragen;

des Kayſer-
Voigt'ſchen Kaufcontracts, vom 22.
September 1824, mit Hypothekonſchein
des Königl. Landgerichts Halle, vom
13. December 1830, als Activ- Docu-
ment über 50 Thlr. creditirte Kaufgel-
der, nebſt 4 Procent Zinſen, zu Mi-
chaelis 1828 zahlbar, für Johann
Chriſtian Kayſer, auf dem früher
Voigt'ſchen, jetzt Peter Keil 'ſchen
Hauſe Nr. 6390 Merſeburg, Rubr.
III. Nr. 1 eingetragen

7) ferner ſtehen auf dem früher Kirſt-
ſchen, jetzt Schwabe'ſchen Schenkgute
Nr. 10 Möritzſch aus dem 2ten Exem
plare des Ludwig Kirſt'ſchen Kauf
contracts d. d. Großdölzig, 24. Juli
1812, laut Hypothekenſchein vom 1. No-
vember 1831 in Rubr. III. Nr. 1 200
Thlr. Conventionsgeld rückſtändige Kauf
gelder gegen 5 Procent Zinſen und halb
jährige Aufkündigung für Frau Chri-
ſtiane Sophie Ludwig zu Maß-
lau eingetragen. Dieſe Forderung ſoll
auf den Sohn der Gläubigerin, den

nunmehr verſtorbenen Hegereuter Chri-
ſtian Wilhelm Ludwig zu Maß-
lau übergegangen ſein und iſt an deſ-
ſen Wittwe, als legitimirte Erbin ihres
Ehemannes gezahlt.

Alle, welche an dieſe zu löſchenden Poſten
und die darüber ausgeſtellten Jnſtrumente
als Eigenthümer, Ceſſtonarien, Pfand-
und ſonſtige Briefsinhaber Anſprüche zu
machen haben, werden zur Anmeldung
derſelben zu dem
am 24. Februar 1848 Vormittags 10 Uhr

an hieſiger Gerichtsſtelle vor Herrn Land
und Stadtgerichtsrath Schäfer anſtehen-
den Termine hierdurch perſönlich, oder durch
zuläſſige Bevollmächtigte, wozu ihnen die
hieſigen Juſtiz Commiſſarien Wagner
und Grumbach vorgeſchlagen werden,
vorgeladen, unter der Verwarnung, daß
im Falle ihres Ausbleibens ſie mit ihren
Anſprüchen präcludirt werden, ihnen ein
ewiges Stillſchweigen auferlegt und reſp.
die Amortiſation der verlornen Urkunden
ausgeſprochen werden wird.

Merſeburg, den 30. October 1847.
Königl. Land- und Stadtgericht.

Weimann.

Nachverzeichnete Briefe ſind an die de-
ſignirten Empfänger nicht zu beſtellen ge-
weſen und deshalb zurückgeſchickt worden.
Die Abſender werden zur ſchleunigen Ab-
holung und Auslöſung hiermit aufgefordert.

1) An Hrn. Dr. Theiſen in Ber-
lin. 2) An Hrn. Kranken-Jnſpector
v. Boßig in Torgau. 3) An Hrn.
Oberſchaffner Kabeller in Oſchatz. 4)
An Hrn. Orgelbauer Heyder in Glaſe
hauſen. 5) An den Huſar Recke in
Merſeburg. 6) An Hrn. Maurermei-
ſter Friebus in Paderborn. 8) An
den Schmiedemeiſter N. N. in Kollen-
beu. 8) An Hrn. F. Speer in Zwi-
ckau. 9) An die Wittwe Prieſe in



Trebnitz.
C. Heubner in Eilenburg.

10) An den Handſchuhmacher
11) An

Hrn. Dr. Lorenz in Bernburg. 12)
An Madame Otto in Jena.

Halle, den 23. Januar 1848.
Königl. Ober-Poſt-Amt.

Göſchel.

Nutzholz- Verkauf.
Mittwoch den 2. Februar d. J. Vor-

mittags 9 Uhr ſollen in dem Günther-
ſchen Gaſthofe zu Wippra nachſtehende

Nutzhölzer aus dem Schlage Waſſerholz
welcher unweit Braunſchwende liegt

des Unterforſtes Wippra, öffentlich meiſt
bietend verkauft werden, als:

circa
65 Stück Eichen-Nutzblöche, worunter

Stämme bis zu 50 Fuß Länge vor-
kommen,

1 Stück Ahorn,
80 Roth- und Weißbuchen,
32 Birken,
4 große13 mwuittlere Leiterbäume,

19 kleine1 Kiarrnbaum,
6 Leiſten,2 Klftr, eichen Nutzholz II. Sorte,

1 7 do. do. III. 71 buchen do.Vorgenannte Hölzer können täglich in Au-
genſchein genommen werden, und wird der
Herr Förſter Müller zu Wippra die
nöthige Auskunft darüber ertheilen.

Die Verkaufs Bedingungen werden im
Termine bekannt gemacht, und wird hier
nur vorläufig bemerkt, daß Käufer des
Kaufpreiſes als Angeld auf Erfordern gleich
im Termine zu zahlen haben.

Braunſchwende, den 21. Jan. 1848.
Der Oberförſter Hoffmann.

Auetion in Mötzlich.
Am nächſten Mittwoch den 26.

Januar von 10 Uhr Vormittags
ab ſollen in dem Naumannſchen Gute
zu Mögtzlich das lebende und todte Jnven-
tarium, worunter ſich namentlich

4 Stück Pferde (2 fünf und ſechsjäh-
rige Apfel- und 1 ſechsjähriger Mohren-
ſchimmel, ſowie 1 brauner Wallach, 8
Jahr alt), das vorhandene Rindvieh, 2
fette Schweine, 6 Läufer, Schaafe,
Ackergeſchirr, als Pflug, Eggen u. ſ. w.,
2 Wagen, 1 Kutſchwagen mit Geſchirr
u. a. m.

befinden, öffentlich gegen baare Zahlung
verſteigert werden.

Ein eleganter einſpänniger Schlitten iſt
billig zu verkaufen bei Fehling, Prome-
nade Nr. 1359.

Mittwoch den 26. Nachmittags 2 Uhr
werden in meinem Lokale Dachritzgaſſe Nr.
18 zwei große gut gearbeitete Schneide-
kluppen, mit mehreren verſchiedenen Rechts
und Links- Gewinden von 13/g Zoll ſtark
an, für Schmiede, Schloſſer und Maſchi-
nen- Werkſtätten ſehr nützlich zu gebrauchen,
nebſt andern Sachen in Auktion verkauft
werden. Gottl. Wächter.

Mühlen- Verkauf.
Zwei Windmühlen, eine Mahlmühle und

eine Graupenmühle, im beſten baulichen
Stande, mit Bergwind, vorzüglicher Nah
rung, wobei 38 Flurmorgen Acker, Weizen-
boden ſoll Fa milienverhältniſſe wegen ver
kauft werden. Nähere Auskunft ertheilt auf
portofreie Anfragen

Krüchern bei Cöthen.
Mühlenbeſitzer F. Lucke.

Es werden 2 Kapitale zur erſten Hypo
thek geſucht; eins zu 300 das zweite
zu 200 auf 2 verſchiedene Häuſer.

Eine Köchin wird geſucht in einem Gaſt-
hofe, die zu gleicher Zeit die Hauswirth-
ſchaft mit verſehen muß.

Auskunft darüber ertheilt der Oekonom
Zergiebel in Schkeuditz.

Jn C. A. Kümmel's Verlags-
u. Sort.-Buchh. in Halle iſt ſo eben
erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu
beziehen

Die
Fortbildungs-Schule

für die
Landbewohner.

Ein Wort an den Bauernſtand in der
Provinz Sachſen

von
L. Hildenhagen,

Paſtor in Quetz.
Preis: 3

Ein Hausmädchen, welches Nähen,
Waſchen und Plätten verſteht und gute
Atteſte aufzuweiſen hat, findet zu Oſtern
einen Dienſt in Nr. 1052 parterre.

Einige Köchinnen und Hausmädchen
vom Lande, mit guten Atteſten verſehen,
können von jetzt an Unterkommen finden
durch Frau Mohr, Nr. 2172.

Ein geſunder kräftiger Burſche von recht-
lichen Eltern, welcher Luſt hat, die Sei-
lerprofeſſion zu erlernen, kann ſogleich oder
zu Oſtern in die Lehre treten bei

E. Dönitz.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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Gaſthofs- Verkauf.
Jn einer freundlichen Provinzialſt t iſt

ein gut eingerichteter Gaſthof erſter Klaſſe
mit großen Räumlichkeiten und einigem
Jnventarium, nebſt 30 Morgen gutem
Acker, für 6000 A und Anzahlung,
wegen ſchleuniger Veränderung des jetzigen
Befitzers, zu verkaufen.

Selbſtkäufer wollen ihre Adreſſen mit
C. C. No. 61. bezeichnet in der Expedition
des Couriers franco einreichen.

Ein bedeutendes, nachhaltiges Braun
kohlenlager (Stückkohle) im Herzogthum
Sachſen, welches einen ſehr guten Debit
hat, iſt veränderungshalber zu verkaufen.
Frankirte Adreſſen mit Fr. O. bezeichnet
wird die Expedition des Couriers weiter be
fördern.

Holz- Auction.
29 Stück Rüſternſtämme (Nutzholz) ſol-

len Freitag den 28. Januar Vormittags
10 Uhr in der Kirchner'ſchen Ziegelei vor
dem Klausthor meiſtbietend gegen gleich
baare Zahlung öffentlich verſteigert werden.

Einen Lehrling ſucht der Bäckermeiſter
Reuſcher in der Mühlgaſſe Nr. 1037.

Haaſen, Marder, Füchſe, Jltis, ſowie
alle Arten Rauchwaaren kauft zum höchſten
Preis J. D. Roſenfeld, große Ulrichs-
ſtraße Nr. 23 eine Treppe hoch.

m

Ein Kuhhirte, welcher ſchon längere Zeit
als ſolcher gedient und gute Zeugniſſe vor
zeigen kann, erhält ſofort oder künftige
Oſtern einen guten Dienſt.

Alles Nähere ſagt der Gaſthofs-Beſitzer
Carl Mente in der goldnen Kugel zu
Halle.

Auf dem Rittergut Wernsdorf bei
Merſeburg ſtehen ein paar gut angefüt-
terte, noch junge Ochſen zum Verkauf.

E. Burchardt.
Hekonomie-Lehrlingsgeſuch.
Ein Oekonomie- Lehrling kann ſofort auf

einem Gute in der Nähe eintreten und hat
ſich einer freundlichen Behandlung zu er-
freuen Lehrgeld oder Koſtgeld wird nicht
verlangt. Näheres ertheilt der Oekonom
G. Röſeler, Leipziger-Straße Nr. 313 in
Halle.
Sehet zwei Madchen ihr gehn an dem gruünen-

den Ufer der Weida,
Wenn noch der Morgenſtern ſtrahlt; dann ſich

ſetzend am heimlichen Platzchen,
Wo ſchön mit Epheu umrankt, das mit Roſen

und Jasmin durchwoben,
Winket die mooſige Bank: Dann, o Wonne,

dann ſeht ihr die „„Schweſtern!“
Ein Gönner.
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